STADTGEMEINDE BOZEN
(Bez. Anlage Nr. 5)

WAHL DER STADTVIERTELRÄTE
Vordruck der Erklärung der Listenbeauftragten für die Listenverbindungen 
im Stadtviertel Nr. …. 
für die Zuteilung der Sitze an die höchsten Reststimmen im Sinne des Artikels 26-ter, Absatz 1, Buchstabe d) der Verordnung für die Dezentralisierung, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 118 vom 20.11.1997 i.g.F. genehmigt wurde  
Die/Der unterfertigte
1. 



 Nachname

 Vorname

 Geburtsort und -datum
Beauftragte/r der Liste mit dem Listenzeichen
,
die für die Wahlen am 4. Mai 2025 vorgelegt wurde,
erklärt,
dass die Liste im Sinne von und für die Zwecke nach Art. 26-ter, Absatz 1, Buchstabe d) der Verordung für die Dezentralisierung, deren geltende Fassung mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 22 vom  31.03.2016 genehmigt wurde, für die Wahl der Mitglieder des Stadtviertelrates Nr.  …., genannt ................................................................, sich mit der/den Liste/n verbindet, die das/die nachstehende/n Listenzeichen tragen .................................................................................................................................. .

leserliche Unterschrift


BEGLAUBIGUNG DER UNTERSCHRIFT DES/DER LISTENBEAUFTRAGTEN (
)
Im Sinne des Artikels 21, Absatz 2 des D.P.R. Nr. 445 vom 28. Dezember 2000 bestätige ich

in meiner Eigenschaft als 
,
dass Frau/Herr 
,
wohnhaft in 
,
und Frau/Herr 
,
wohnhaft in 
,
deren Identität von mir anhand der 

………………………………….., ausgestellt von …………………………………………………………………………………………..,  festgestellt wurde, in meiner Gegenwart unterschrieben haben und dass demzufolge die Unterschriften authentisch sind.

(Ort und Datum) ..................................


Timbro



Vollständige Unterschrift


___________________________________________________________________________
BEZIRKSWAHLKOMMISSION BOZEN
Die/Der unterfertigte ……...............................……….......... bestätigt in ihrer/seiner Eigenschaft als Schriftführerin/Schriftführer der Bezirkswahlkommission von Bozen, dass die vorliegende Erklärung heute, den ……………………………….., um …………….. Uhr (
) bei dieser Kommission hinterlegt wurde. 

leserliche Unterschrift

Stempel des Amtes








(�) 	Die Beglaubigung von Unterschriften wird von den Personen und in der Weise vorgenommen, die in Artikel 14 des Gesetzes Nr. 53 vom 21. März 1990 i.g.F. vorgesehen sind; siehe die von der Region Trentino-Südtirol erstellten „Hinweise für die Beglaubigung der Unterschriften“, die auf der Webseite der Region Trentino-Südtirol unter folgendem Link heruntergeladen werden können: � HYPERLINK "http://www.regione.taa.it/moduli/2090_2762_Avvertenze_autenticazione_sottoscrizioni_2020.pdf" ��http://www.regione.taa.it/moduli/2090_2762_Avvertenze_autenticazione_sottoscrizioni_2020.pdf�





(�) 	Innerhalb 9.00 Uhr des zweiunddreißigsten Tages vor den Wahlen 





